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aktiv für Sie 

Bundeskammer 

für Arbeiter und Angestellte 

Prinz-Eugen-Straße 20-22 

A-1041 Wien, Postfach 534 

• (0222) 50165 

VerteiH.~~~~~~~~. ;11 IIIAM 
Ihr Zeichen Unser Zeichen Bearbeiterlin 

SH-ZB-5411 Mag Kaizar 

Betreff: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesgesetz über Schulen 
zur Ausbildung von Leibeserziehern 
und Sportlehrern geändert wird 

• Dw3138 
FAX 3186 

Datum 

25.06.93 

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte übersendet 25 Exemplare ihrer Stellung­

nahme zu der im Betreff genannten Novelle zur gefälligen Information. 

Der Präsident: Der Direktor: 

iA 

Mag Heinz Vogler Mag Inge Kaizar 

Beilagen 
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A-1041 Wien, Prinz~Bugen-Straße 20-22, POltfach 534 

An das , 
Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Ihr Zeichen 
GZ 13.060/ 
1-III/~/93 

Betreff: 

Unser Zeichen 
SH-5411 

• Durchwahl 3138 
lfYl 3186 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesgesetz über Schulen 
zur Ausbildung von Leibeserziehern 
und Sportlehrern geändert wird 

aktiv für Sie 

Bundeskammer 

für Arbeiter und Angestellte 

Prinz-Bugen-Straße 20-22 

A-1041 Wien, Postfach 534 

• (0222) 50165 

Datum 
1993-06-16 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) nimmt im ~olgenden zum. o.a. 
Entwurf eines Bundesgesetzes Stellung: 

Die vorliegende Novelle weitet in einigen Punkten die Zustän­
digkeit bei der Vollziehung auf den Bundesminister für Gesund­
heit, Sport und Konsumentenschutz aus. 

Nach den Erläuterungen sollen hier auch Anliegen der Verwal­
tungsökonomie maßgeblich sein. In bezug auf diese Ausführung 
äußert die BAK Bedenken, ob eine Mitkompetenz tatsächlich zu 
einem effizienteren Verwaltungsablauf führen kann. 

Abschließend weist die BAK auf ihre wiederholt geäußerte 
Forderung hin, eine geschlechtsneutrale Schulartbezeichnung zu 
wählen und auch den Gesetzestext dahingehend zu formulieren. 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Vorschläge und 
Anregungen. 

Der Präsident 

~~ 
Mag.· Heinz Vogler 

Der Direktor 
i. V. 
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